
Vereinbarungen gestellt wird und einschließlich des Gebietes der frühe
ren Freien Stadt Danzig, unter die Verwaltung des polnischen Staates 
kommen und in dieser Hinsicht nicht als Teil der sowjetischen Be- 
satjungszone in Deutschland betrachtet werden sollen.

X.
Der Abschluß der Friedensverträge 

und Zulassung zur Organisation der Vereinten Nationen
Die Konferenz einigte sich auf die folgende Erklärung über eine ge

meinsame Politik zur möglichst baldigen Schaffung der Bedingungen für 
einen dauerhaften Frieden nach der siegreichen Beendigung des Krieges 
in Europa.

Die drei Regierungen betrachten es als wünschenswert, daß die gegen
wärtige anormale Stellung Italiens, Bulgariens, Finnlands, Ungarns und 
Rumäniens durch den Abschluß von Friedensverträgen beendigt werden 
soll. Sie vertrauen darauf, daß auch die anderen interessierten alliierten 
Regierungen diese Ansicht teilen.

Für ihren Teil haben die drei Regierungen die Vorbereitung eines 
Friedens Vertrages für Italien als erste unter den vordringlichen und wich
tigen Aufgaben vorgesehen, denen sich der Rat der Außenminister unter
ziehen soll. Italien war die erste der Achsenmächte, die mit Deutschland 
gebrochen hat, zu dessen Niederlage es materiell erheblich beigetragen hat, 
und es hat sich jetjt den Alliierten in ihrem Kampf gegen Japan an
geschlossen. Italien hat sich selbst vom faschistischen Regime befreit und 
macht gute Fortschritte auf dem Wege zur Wiederherstellung einer demo
kratischen Regierung und demokratischer Einrichtungen. Der Abschluß 
eines solchen Friedensvertrages mit einer anerkannten und demokratischen 
italienischen Regierung würde es den drei Regierungen ermöglichen, ihrem 
Wunsche entsprechend einen Antrag Italiens auf die Mitgliedschaft in der 
Organisation der Vereinten Nationen zu unterstützen.

Die drei Regierungen haben ferner den Rat der Außenminister mit 
der Aufgabe einer Vorbereitung von Friedens Verträgen für Bulgarien, 
Finnland, Ungarn und Rumänien beauftragt. Der Abschluß von Friedens
verträgen mit anerkannten demokratischen Regierungen in diesen Staaten 
würde ebenfalls die drei Regierungen befähigen, deren Anträge auf Mit
gliedschaft in den Vereinten Nationen zu unterstü^en.

Die drei Regierungen kommen überein, jede für sich in naher Zu
kunft im Lichte der dann vorherrschenden Bedingungen die Herstellung 
diplomatischer Beziehungen zu Finnland, Rumänien, Bulgarien und Un
garn zu untersuchen, soweit dies vor Abschluß von Friedensverträgen mit 
diesen Ländern möglich ist.

Die drei Regierungen zweifeln nicht, daß im Hinblick auf die ver
änderten Umstände, bedingt durch das Kriegsende in Europa, die Ver
treter der alliierten Presse volle Freiheit genießen, der Welt über die 
Ereignisse in Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland zu berichten.
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